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Förderung freier Träger
Ausweitung der Plätze in Kindertagespflege in 
Familien mit Ersatzbetreuung 
Zusätzlicher Förderbedarf im 
Sozialreferat/Stadtjugendamt (2015)

Beschluss vom 27.10.2010:
Umsetzung des Teilplan 4 
Tageseinrichtungen, Tagespflege 
Teil B, Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung 
- Stand der Ausbauoffensive -

Ausweitung des 
Mehrjahresinvestitionsprogramms 2014 - 2018

Produkt 2.1.5 Kindertagesbetreuung 
Ersatzbetreuung für Kindertagespflege in Familien

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 02053

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 28.01.2015
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin
wie in der Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses vom 13.01.2015.
Der Ausschuss hat die Annahme des Antrages in folgender Fassung empfohlen:

1. Dem im Vortrag der Referentin dargestellten Finanzierungsbedarf zum Ausbau der 
Ersatzbetreuung in der Kindertagespflege wird zugestimmt.

2. Das Sozialreferat wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel in
Höhe von maximal 225.201 Euro im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2015 ff. 
budgeterhöhend zusätzlich anzumelden. Das Produktkostenbudget des Produkts 
60.2.1.5 (Finanzposition 4706.700.0000.4) erhöht sich dadurch im Jahr 2015 ff. um 
225.201 Euro. Der vorgenannte Betrag ist zahlungswirksam. 

3. Das Sozialreferat wird beauftragt, entsprechend dem Förderanspruch des Art.18 i.V.m. 
Art. 20 BayKiBiG die kindbezogenen Fördermitttel bei der Regierung von Oberbayern 
zu beantragen.
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4. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 - 2018 wird wie folgt ausgeweitet: 
MIP neu: Ersatzbetreuung Investitionskostenzuschuss
Investitionsliste 1, Unterabschnitt 4706, Maßnahmennummer 7550

Gruppe Bez.
(Nr.)

Gesamt-
kosten

Finanz.
bis

2013

Programmjahr  2014 bis 2018 nachrichtlich

Summe 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Finanz.
2020ff

Z (988) 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0

Summe 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0

St A. 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0

Das Sozialreferat wird beauftragt, die investiven Mittel für das Haushaltsjahr 2015 bei 
der Stadtkämmerei auf dem Büroweg zu beantragen.

5. Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Finanzierungsmoratorium, damit für die 
betroffenen freien Trägern Planungssicherheit besteht und die im Vortrag dargestellten 
Maßnahmen zu Beginn des Jahres 2015 umgesetzt werden können.

6. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Im Vollzug des Beschlusses Nr. 14-20 / V 01803 der Vollversammlung vom 17.12.2014 
(„Haushaltsbeschluss ernst nehmen“) wird in Abstimmung mit der Stadtkämmerei der 
folgende Antrag eingebracht.

II. Antrag der Referentin
Gemäß § 51 Abs. 1 Satz 5 GeschO des Stadtrates stelle ich aufgrund der vorstehenden 
Ausführungen einen geänderten Antrag zur Abstimmung und beantrage Folgendes:

1. Dem im Vortrag der Referentin dargestellten Finanzierungsbedarf zum Ausbau der 
Ersatzbetreuung in der Kindertagespflege wird zugestimmt.

2. Das Sozialreferat wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel in
Höhe von maximal 225.201 Euro im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanaufstellung 
2015 ff. budgeterhöhend zusätzlich anzumelden. Das Produktkostenbudget des 
Produkts 60.2.1.5 (Finanzposition 4706.700.0000.4) erhöht sich dadurch im Jahr 2015 
ff. um 225.201 Euro. Der vorgenannte Betrag ist zahlungswirksam. 

3. Das Sozialreferat wird beauftragt, entsprechend dem Förderanspruch des Art.18 i.V.m. 
Art. 20 BayKiBiG die kindbezogenen Fördermitttel bei der Regierung von Oberbayern 
zu beantragen.
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4. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 - 2018 wird wie folgt ausgeweitet: 
MIP neu: Ersatzbetreuung Investitionskostenzuschuss
Investitionsliste 1, Unterabschnitt 4706, Maßnahmennummer 7550

Gruppe Bez.
(Nr.)

Gesamt-
kosten

Finanz.
bis

2013

Programmjahr  2014 bis 2018 nachrichtlich

Summe 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Finanz.
2020ff

Z (988) 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0

Summe 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0

St A. 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0

Das Sozialreferat wird beauftragt, die investiven Mittel für das Haushaltsjahr 2015 bei 
der Stadtkämmerei auf dem Büroweg zu beantragen.

5. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende Die Referentin

Brigitte Meier
Ober/Bürgermeister/in Berufsm. Stadträtin

IV. Abdruck von I. mit III.
über den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an die Stadtkämmerei, HA II/11
an die Stadtkämmerei, HA II/12
an das Revisionsamt
z. K.
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V. Wv. Sozialreferat
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt.

2. An das Sozialreferat, S-III-M
An die Frauengleichstellungsstelle
An das Sozialreferat, S-Z-F
An das Sozialreferat, S-Z-F/H-PV
An das Sozialreferat, S-Z-F/H-AV
An das Sozialreferat S-II-KJF/PV
z.K.

Am

I.A.


